
Verordnung über die Aufnahme in Schulen besonderer pädagogischer Prägung 

(AufnahmeVO-SbP) 

Vom 23. März 2006 (GVBl. Berlin 2006, S. 306), zuletzt geändert durch die Verordnung zur 

Anpassung von Formvorschriften im Berliner Landesrecht vom 1. September 2020 (GVBl. 

Berlin 2020 S. 683) 

§ 5 Grundständige bilinguale Gymnasien 

(1) Bilinguale Züge, in die ab der Jahrgangsstufe 5 aufgenommen wird, bestehen 

1. am Friedrich-Engels-Gymnasium mit der Fremdsprache Spanisch, 

2. am Primo-Levi-Gymnasium, am Hans-Carossa-Gymnasium und dem Johann-Gottfried-

Herder-Gymnasium mit der Fremdsprache Englisch, 

3. am Romain-Rolland-Gymnasium und dem Rückert-Gymnasium mit der Fremdsprache 

Französisch. 

Am Hans-Carossa-Gymnasium wird ein Zug, an den anderen Schulen werden jeweils bis zu 

zwei Züge eingerichtet. 

(2) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität der grundständigen 

bilingualen Züge, so werden vorrangig Schülerinnen und Schüler mit einer Förderprognose 

für das Gymnasium aufgenommen. 

Innerhalb dieser Schülergruppe richtet sich die Aufnahme nach der Notensumme aus den 

Fächern Deutsch, Fremdsprache, Mathematik und Sachunterricht. 

Dabei werden zunächst Schülerinnen und Schüler mit einer Notensumme von 4 bis 6, dann 

Schülerinnen und Schüler mit einer Notensumme von 7 bis 9 und danach Schülerinnen 

und  Schüler mit einer höheren Notensumme aufgenommen. 

Können innerhalb einer der so gebildeten Gruppen nicht alle Schülerinnen und Schüler 

aufgenommen werden, entscheiden über die Aufnahme innerhalb dieser Gruppe die 

Ergebnisse eines standardisierten Auswahlgesprächs, das die Schulleiterin oder der 

Schulleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrkraft mit den Schülerinnen und 

Schülern durchführt. 

Das Gespräch dauert in der Regel 20 Minuten. 

Es besteht aus einer bewertungsfreien Einführung, der Arbeit mit einem von der Schule 

vorgegebenen Text und einer Aufgabe, in der die Fähigkeit zu logischem Denken 

nachzuweisen ist. 

Insgesamt können 50 Punkte erreicht werden. 

Bei der Arbeit mit dem Text werden für die Kriterien „Lautes Vorlesen“ und „Explizites 

Sprachwissen“ jeweils bis zu 5 Punkte, für das Leseverständnis bis zu 10 Punkte und für die 

gezeigte Kommunikationsfähigkeit bis zu 15 Punkte vergeben. 

Für die Aufgabe, in der logisches Denken nachzuweisen ist, werden bis zu 15 Punkte 

vergeben. 



(3) Die Aufnahme in eine bereits eingerichtete bilinguale Klasse ist nach Maßgabe freier 

Plätze ab der Jahrgangsstufe 6 bis zum Beginn der Qualifikationsphase möglich, wenn 

erwartet werden kann, dass die Schülerin oder der Schüler dauerhaft in der Lage sein wird, 

erfolgreich am Unterricht im bilingualen Zug teilzunehmen. 

Die Aufnahme ist grundsätzlich vom Bestehen eines von der Schule erstellten 

profilbezogenen Aufnahmetests abhängig. 

(4) Die Höchstfrequenz liegt bis einschließlich Jahrgangsstufe 6 bei 30 Schülerinnen und 

Schülern je Klasse. 

 


